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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
31. Januar 2013 

Siebenundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 121 o) 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/67/L.7 und Add.1)] 

67/8. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 65/236 vom 22. Dezember 2010 über die Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemi-
scher Waffen, 

 nach Erhalt des Jahresberichts 2010 und des Berichtsentwurfs 2011 der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen über die Durchführung des Übereinkommens über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und 
über die Vernichtung solcher Waffen1, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht 2010 und dem Berichtsentwurf 2011 der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen, den ihr Generaldirektor in ihrem Namen 
vorgelegt hat1; 

 2. begrüßt die Abhaltung der Tagung auf hoher Ebene der Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen am 1. Oktober 2012 am Amtssitz der Vereinten Nationen unter 
dem Motto „Fünfzehn Jahre Chemiewaffenübereinkommen: Rückblick auf Erfolge – Enga-
gement für die Zukunft“ anlässlich des fünfzehnten Jahrestags des Inkrafttretens des Über-
einkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen2; 

 3. stellt fest, dass die Dritte Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaaten zur 
Überprüfung der Wirkungsweise des Chemiewaffenübereinkommens vom 8. bis 19. April 
2013 in Den Haag stattfinden wird; 

 4. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen“ unter dem Punkt „Zusammenarbeit 

_______________ 
1 Siehe A/67/209. 
2 United Nations, Treaty Series, Vol. 1974, Nr. 33757. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 
II S. 806; LGBl. 1999 Nr. 235; öBGBl. III Nr. 38/1997; AS 1998 335. 
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zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisationen“ in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

40. Plenarsitzung 
19. November 2012 

 


